
 

 

 

Geburtsanzeige 
 

 

Stadt Lauf a.d.Pegnitz 

Standesamt 

Urlasstr. 22 

91207 Lauf a.d.Pegnitz 
 

VorgangsNr.  GE  ________  / ________ 

RegisterNr.    G    ________  / ________ 

 

 

Die zur Geburtsbeurkundung vorzulegenden Nachweise entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Merkblatt.  

Füllen Sie die Anzeige bitte vollständig aus und unterschreiben Sie die Anzeige.    
 

 Mutter Vater 

Telefonnummer/ E-Mail 
 

 

 

Familienstand 

  Noch nie verheiratet gewesen 

  Eltern miteinander verheiratet 

  Mutter verheiratet 

  eingetragene Lebenspartnerschaft 

  geschieden seit: 

  verwitwet seit: 

  Noch nie verheiratet gewesen 

  Eltern miteinander verheiratet 

  Vater verheiratet 

  eingetragene Lebenspartnerschaft 

  geschieden seit: 

  verwitwet seit: 

aktueller Familienname   

Geburtsname   

alle Vornamen   

aktuelle Hauptmeldeadresse 
 

 

 

Staatsangehörigkeit   

ausgewiesen durch   

Geburtsdatum   

Geburtsort   

Standesamt  / Registernummer   

 

Eheschließung der Eltern in  ____________________________ 
am  ______________________ 

Registernummer  _____  / _____ 

 

Vaterschaft wurde anerkannt 

 

 ja            nein 

 

Jugendamt  / Standesamt  _________________________ 

Sorgerechtserklärung wurde 

abgegeben 

 ja            nein Jugendamt                        _________________________ 

  

Eingangsstempel: 



 Kind 

Familienname  

alle Vornamen  

Geburtsdatum und -zeit Tag: Monat: Jahr: Uhrzeit: 

Geschlecht   männlich                 weiblich                 divers                 keine Angabe 

Geburtsort  Lauf a.d.Pegnitz, 

nur bei Totgeburt Gewicht:                                    Schwangerschaftswoche: 

Wievieltes Kinder der Mutter? _________________           Wievieltes Kind der Eltern?    _________________ 

Geburtsdatum und –ort des vorher geborenen Kindes: 

 

 

Die eingetragenen Vor- und Familiennamen sind richtig, vollständig und entsprechen in jeder Hinsicht unserem gemeinsamen/ 

meinem Willen. Uns/ Mir isst bekannt, dass nach der Beurkundung durch das Standesamt keine Änderungen der eingetragenen 

Namen mehr möglich sind. Werden die Vornamen bei der Anzeige der Geburt beim Standesamt nicht angegeben, müssen sie 

innerhalb eines Monats nach der Geburt angezeigt werden. 
 

 

Lauf a.d.Pegnitz,  _____________________ 
 

 

 

 

 

________________________________   ________________________________ 

Unterschrift Mutter      Unterschrift Vater 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift und Stempel Hebamme 

 

 

Schriftliche Anzeige durch Krankenhäuser und sonstige Einrichtungen, in denen Geburtshilfe geleistet wird. 

 

  Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH,   

      Simonshofer Str. 55, 91207 Lauf a.d.Pegnitz 

     (Patientenservice, Tel. 09123/180-123,  

     Fax 09123/180-288) 

 

 

  Hebammenpraxis 

 

  Sonstige: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift und Stempel der Einrichtung 

  



 

 
 

 

 

Informationen zur Beurkundung einer Geburt 
 

 

Sehr geehrte Eltern, 

mit diesem Merkblatt möchten wir Ihnen einige Informationen zur Beurkundung der Geburt Ihres Kindes geben. Bitte beachten Sie, dass nicht 

alle Einzelfälle erfasst und abschließend erklärt werden können. Gegebenenfalls ist die Vorlage weiterer Unterlagen erforderlich. 

Gerne stehen wir Ihnen vorab telefonisch zur Verfügung (Tel. 09123 184 – 4571). 
 

Bitte immer Originalurkunden und ggf. Originalübersetzungen eines vereidigten Übersetzers vorlegen. Sie erhalten die Originale zurück. 
 

 

Erforderliche Unterlagen, die bei der Anmeldung der Geburt immer vorzulegen sind: 

− Personalausweis/Reisepass von Vater und Mutter (bei Auslandsbeteiligung Reiseausweis und Aufenthaltstitel) 

− Geburtsurkunden von Vater und Mutter (bei Geburt im Ausland Geburtsurkunden mit Übersetzung eines vereidigten Übersetzers oder 

mehrsprachige Geburtsurkunde) 
 

 

Zusätzlich bei Eheschließung der Eltern in einem deutschen Standesamt 

− Eheurkunde oder beglaubigter Auszug aus dem Eheregister 
 

 

Zusätzlich bei Heirat der Eltern im Ausland oder vor einer Auslandsvertretung 

− Heiratsurkunde mit Legalisation bzw. Apostille sowie Übersetzung eines vereidigten Übersetzers oder mehrsprachige Heiratsurkunde 

− Bescheinigungen über Namenserklärungen 

− bei Vorehen der Eltern in Deutschland Eheurkunde mit Hinweis auf die Namensführung nach Auflösung der Ehe oder beglaubigter 

Auszug aus dem Eheregister 

− bei Eheschließung der Eltern im Ausland und Registrierung der Ehe in einem deutschen Eheregister sind die gleichen Unterlagen wie 

bei Eheschließung in einem deutschen Standesamt vorzulegen 
 

 

Zusätzlich bei Geschiedenen 

− Eheurkunde und Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk oder beglaubigter Auszug aus dem Eheregister mit Auflösungsvermerk 

− bei Heirat im Ausland: Heiratsurkunde mit Legalisation bzw. Apostille sowie Übersetzung eines vereidigten Übersetzers  

− bei Scheidung im Ausland: Erkundigen Sie sich bitte beim Standesamt über die erforderlichen Dokumente 
 

 

Zusätzlich bei Witwen 

− Eheurkunde oder beglaubigter Auszug aus dem Eheregister 

− Sterbeurkunde oder ein beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister mit Auflösungsvermerk 

− bei Heirat bzw. Tod im Ausland Heiratsurkunde und Sterbeurkunde mit Legalisation bzw. Apostille sowie Übersetzung eines 

vereidigten Übersetzers 
 

 

Zusätzlich bei Spätaussiedlern (wenn Eheschließung nicht in Deutschland oder Eltern unverheiratet) 

− Vertriebenenausweis oder Bescheinigung nach §15 BVFG 

− Registrierschein 

− Bescheinigung über alle Namenserklärungen (z.B. nach § 94 BVFG oder zum Ehenamen) 
 

 

Zusätzlich nach Einbürgerung 

− Einbürgerungsurkunde 

− ggf. Erklärung zur Namensführung nach § 47 EGBGB oder Bescheinigung über die Namensführung mit Datum der Wirksamkeit 
 

 

Eintragung des Vaters bei zum Zeitpunkt der Geburt nicht verheirateten Müttern 

Der Vater des Kindes kann in die Geburtsurkunde eingetragen werden, wenn bei der Beurkundung der Geburt folgendes vorgelegt wird: 
 

− Urkunde über die Vaterschaftsanerkennung und Zustimmung der Mutter des Kindes, soweit vorhanden Sorgeerklärung 

− wenn der Vater noch nie verheiratet war Geburtsurkunde des Vaters, ggf. mit Übersetzung eines vereidigten Übersetzers oder 

mehrsprachige Geburtsurkunde 

− wenn der Vater verheiratet ist oder war Eheurkunde oder beglaubigte Abschrift aus dem Eheregister ggf. Bescheinigung über 

Namensänderung nach Eheauflösung 

− bei Eheschließung im Ausland Heiratsurkunde mit Übersetzung und ggf. Bescheinigung über Namensänderung nach Eheauflösung 

mit Übersetzung  



Erklärung zur Namensführung / Rechtswahl unseres / meines Kindes 
 

 

Kind geboren am  ______________________________,    männlich     weiblich 

Vorname/n  ___________________________________ Familienname  ____________________________________ 

 

 

 

Uns ist bekannt, dass nach der Beurkundung durch das Standesamt grundsätzlich keine Änderungen mehr möglich sind. 
 

 

Lauf a.d.Pegnitz, ___________________ 
 

 

 

 

 

 

__________________________________   __________________________________ 

Unterschrift Mutter      Unterschrift Vater 
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  Wir führen keinen gemeinsamen Ehenamen und bestimmen für das o. g. Kind den Familiennamen 
 

         des Vaters  __________________________________ 

         oder  

         der Mutter  __________________________________ 

 

         Uns ist bekannt, dass die Namensführung auch für unsere weiteren gemeinsamen Kinder gilt, für die wir die  

         gemeinsame Sorge haben. 
 

 

  Wir bestimmen als gemeinsam Sorgeberechtigte (nicht verheiratet) für das o. g. Kind den Familiennamen 
 

         des Vaters  __________________________________ 

         oder  

         der Mutter  __________________________________ 

 

Uns ist bekannt, dass die Namensführung auch für unsere weiteren gemeinsamen Kinder gilt, für die wir die gemeinsame Sorge 

haben. 
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  Ich, der allein sorgeberechtigte Elternteil, erteile dem Kind den Familiennamen des   

        anderen Elternteils:  __________________________________ 

 

        Ich, der nicht sorgeberechtigte Elternteil, willige in die Namenserteilung ein. 

 

        Uns ist bekannt, dass diese Namensbestimmung nicht für unsere / meine weiteren Kinder gilt. 
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  Wir / ich bestimme(n) das die Namensführung des Kindes sich nach deutschen Recht richtet. 

 

        Das Kind soll aufgrund des deutschen Rechts den Familiennamen  ______________________________  führen. 

 

        Uns/ Mir ist bekannt, dass diese Rechtswahl- und Namensbestimmung nicht für unsere / meine weiteren Kinder gilt. 
 

 

  Wir / ich bestimme(n) das Recht des Staates  ______________________________, welches das Heimatrecht eines   

        Elternteils ist, für die Namensführung des Kindes. 

 

        Das Kind soll aufgrund dieses Rechts den Familiennamen  ______________________________  führen. 

 

        Uns/ Mir ist bekannt, dass diese Rechtswahl- und Namensbestimmung nicht für unsere / meine weiteren Kinder gilt. 
 


